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DER FOURIER
Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes

Gersau, August 1968

Erscheint monatlich
41. Jahrgang Nr. 8

und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Nachdruck sämtlicher Artikel nur mit Bewilligung der Redaktion SRV - beglaubigte Auflage 8775 Exemplare

VON MONAT ZU MONAT

Die Nachh.oiung' versäumter Instruktionsdienste

r.

Bekanntlich werden die Dienstleistungen, die der Schweizer Soldat im Instruktionsdienst, das

heisst in den Friedensausbildungsdiensten zu erbringen hat, in ihrer Dauer von Gesetz und Ver-
Ordnung abschliessend festgelegt. Im Gegensatz zum aktiven Dienst, der naturgemäss nicht
gesetzlich terminiert werden kann, wird für die Instruktionsdienste genau bestimmt, welches
ihre zeitliche Dauer ist; für die Rekrutenschulen, Wiederholungskurse, Ergänzungs- und Land-
sturmkursc wird auf den Tag genau vorgeschrieben, wie lange sie normalerweise zu dauern
haben. Diese Dienste sind wie folgt festgesetzt (in Tagen):

Alter Rekruten-
schule

Wieder-
holungskurse

Ergänzungs-
kurse

Landsturm-
kurse

Gemeindeweise
Inspektionen

Schiesspflicht
ausser Dienst

20 118

21 - 32
160 4 12

33-42
40 5 10

Lörtdjtwrm
43-50

13 4

Total 118 160 40 13
1

13
1

22

Unter Einbezug der Waffen- und Kleiderinspektionen sowie des ausserdienstlichen Schiessens hat
der Schweizer Wehrmann somit in Friedenszeiten insgesamt 366 Diensffuge zu leisten, also
ziemlich genau 1 Jahr (unter Einschluss der Sonntage).

II.
Diese genaue zeitliche Fixierung der Ausbildungsdienstzeiten macht es notwendig, dass Mass-
nahmen getroffen werden, welche die £r/«7/«ng t/er gesefz//c£e« Verp///c/;tMt?ge« s/c/jersfe/Zen;
insbesondere rnuss dafür Sorge getragen werden, dass Dienstleistungen, die aus irgendwelchen
Gründen versäumt, oder nur teilweise erfüllt worden sind, nachgeholt werden. Dieses Prinzip
ist festgehalten in Artikel 114 des BG über die Militärorganisation, wo ganz allgemein bestimmt
wird: «Versäumter Dienst ist nachzuholen». Der Vollzug dieses Grundsatzes findet sich grössten-
teils in der Verordnung des BR vom 2. 12. 1963 über die Erfüllung der Instruktionsdienstpflicht.
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